	Selbstauskunft über die persönlichen Verhältnisse gem. § 18 KWG
Datum:                      Finanzieren & Leben GmbH 

	Persönliche Angaben
	Antragsteller / Bürge
	Mitantragsteller

	Name (Geburtsname)
	
	

	Vorname
	
	

	Straße

PLZ / Ort

Telefon / Wohnhaft seit
	        |
	         |

	Geburtsdatum, -ort
	
	

	Familien- / Güterstand

Seit
	
	

	Nationalität
	
	

	Alter der Kinder
	
	

	Derzeitiger Beruf
	
	

	Ausbildung
	
	

	Personalausweis Nr.
Ausstellende Behörde

Ausgestellt am
	
	

	Derzeitiger Arbeitgeber
	
	

	Beschäftigt seit

Ggf. Befristung bis
	
	

	(letzter Arbeitgeber)
	
	

	

	Wirtschaftliche Angaben 
	

	Bisherige Hausbank

Konto-Nr.

BLZ / Verfügung

(für Schufa-Anfrage)
	

	Bestehende Darlehen
Kontoführung / Girokonto im Limit / Überziehungen
	Ursprungsbetrag / Restschuld         Restlaufzeit Bank                              Mtl. Belastung


	Vorhandene Barmittel und Sparguthaben  
	

	Grundbesitz 
	Beschreibung / Lage                     Verbindlichkeiten                geschätzter Verkehrswert

selbstgenutzt / vermietet:

	Lebensversicherungen
	Versicherungsgesellschaft:          Versicherungssumme           aktueller Rückkaufswert
  

	Bausparverträge
	Bausparkasse                              Bausparsumme                             Bausparguthaben


	PKW
	Typ                                                         Baujahr


	Monatliches Einkommen
	Antragsteller / Bürge
	Mitantragsteller

	Bruttoeinkommen
Weihnachtsgeld

Urlaubsgeld/Sonderz.
	
	

	Nettoeinkommen
	
	

	Kindergeld
	
	

	Mieteinnahmen ohne Beleihungsobjekt
	
	

	Sonstiges Einnahmen

(z.B. Renten, Unterhaltszahlungen, Kapitalvermögen etc.)
	
	

	Monatliche Ausgaben
	

	Kaltmiete
	
	

	Nebenkosten

(z.B. Gas, Wasser, Strom, etc.)
	
	

	Steuern
	
	

	Versicherungen

(Art, Beiträge)
	
	

	Freiwillige Krankenversicherung
	
	

	PKW-Kosten
	
	

	Zins und Tilgung laufender Kredite
	
	

	Unterhaltszahlungen
	
	

	Sonstige Ausgaben

(ohne Lebenshaltungskosten)
	
	


Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert. Die Bank/Sparkasse ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, die sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf, einzuholen. Eventuell entstehende Kosten werden vom Antragsteller getragen. Des weiteren wird versichert, dass weder ein Klage- bzw. Mahnverfahren schwebt oder schwebte, noch ein Antrag auf eidesstattliche Versicherung  gestellt worden ist.

	Ort, Datum
	Unterschrift(en)


